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RS OGH 1978/10/3 4Ob559/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1978

Norm

ABGB §6

ABGB §7

WEG §24

WEG §29 Abs2 Z2

Rechtssatz

Gegen eine weite Auslegung des Begri6es "Gläubiger" nach § 29 Abs 2 Z 2 WEG 1975 spricht die aus § 24 WEG 1975

hervorgehende Absicht des Gesetzgebers, die in der Vor- und Gründungsphase bestehende "Vertragsübermacht" der

Wohnungseigentumsorganisatoren gegenüber den Wohnungseigentumswerbern "auf ein den Belangen aller

Vertragspartner dienendes Maß herabzuführen".
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